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Rahmenvereinbarung zum Abschluss von Termingeschäften
Form configurator
Mit unternehmerischer Betätigung?
ja
nein
Legal Entity Identifier (LEI) bzw. General Entity Identifier (GEI)
Aufträge zum Abschluss von Geschäften an Terminbörsen sowie außerbörsliche Termingeschäfte in Devisen und Edelmetallen (nachfolgend «Geschäfte») werden nach Maßgabe der für sie geltenden «Sonderbedingungen für Termingeschäfte» sowie der nachfolgenden Bestimmungen ausgeführt. Wir behalten uns vor, die Annahme von Aufträgen im Einzelfall nach unserem Ermessen abzulehnen.
Kauf von Optionen
Den Optionspreis werden wir Ihrem laufenden Konto belasten. Wir behalten uns vor, Aufträge zum Kauf von Optionen ganz oder teilweise nicht auszuführen bzw. ausgeführte Aufträge rückgängig zu machen, wenn Ihr laufendes Konto ein entsprechendes Guthaben nicht ausweist oder Sie nicht über eine entsprechende Kreditlinie verfügen.
Für Optionen, bei denen die Optionsprämien nicht voll bezahlt werden müssen (sog. futures-styled Options), gilt Abschnitt II. entsprechend.
I.
1.
 
 
2.
Verkauf von Optionen, Abschluss von Futures sowie Devisentermin- und Edelmetalltermingeschäften
 
Sicherheiten, Glattstellungen
Bei diesen Geschäften können wir verlangen, dass Sie die damit verbundenen, möglicherweise unbegrenzten und unkalkulierbaren Risiken in Höhe unserer Risikoeinschätzung durch bei uns unterhaltene bankmäßige Sicherheiten abdecken.
II.  1.
Um die täglichen Preisänderungsrisiken abzudecken, verlangen bereits Terminbörsen (wie die Eurex Deutschland) bzw. deren Clearing-Stellen von den einzelnen Börsenteilnehmern (i.d.R. Banken) Sicherheitsleistungen. Dies wird mit der Verpflichtung der Börsenteilnehmer verbunden, von ihren Kunden Sicherheitsleistungen in mindestens gleicher Höhe zu verlangen. Um tägliche kostenträchtige Nachbesicherungen zu vermeiden, verlangen wir in Übereinstimmung mit den internationalen Gepflogenheiten regelmäßig höhere Sicherheiten.
Die Sicherheiten werden wir in Abstimmung mit Ihnen festlegen und gegebenenfalls auf einem Sonderkonto/Depot verbuchen oder in Ihrem Konto/Depot als gesperrt besonders kennzeichnen; sie sind während der Laufzeit der Kontrakte Ihrer Verfügungsbefugnis entzogen. Ihr Verlustrisiko aus diesen Geschäften ist jedoch nicht auf die getrennt gebuchten, anderweitig separierten, besonders gekennzeichneten oder sonst unserem Pfandrecht nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder einem gesonderten vertraglichen Pfandrecht unterliegenden Vermögenswerte beschränkt.
Ändert sich unsere Risikoeinschätzung der von Ihnen abgeschlossenen Geschäfte oder der Wert der von Ihnen bestellten Sicherheiten, so können wir jederzeit innerhalb einer angemessenen Frist verlangen, dass Sie weitere Vermögenswerte als Sicherheit bestellen bzw. bislang unbesicherte Risiken nach Maßgabe von Abs. 1 abdecken. Weiter können wir Sie auffordern, Verluste auszugleichen, die sich aus der täglichen Bewertung Ihrer Geschäfte vor der endgültigen Abwicklung oder Glattstellung ergeben. Die Frist für die Verstärkung der Sicherheiten, die nachträgliche Sicherheitenbestellung oder den Verlustausgleich kann im Einzelfall, z.B. wegen der Schnelligkeit, mit der sich die Marktpreise am Terminmarkt verändern können, bereits von einem Tag auf den anderen, in Ausnahmefällen auch nach Stunden, bestimmt werden.
Kommen Sie unserer telefonischen, mündlichen oder schriftlichen Aufforderung zur Sicherheitenverstärkung, nachträglichen Sicherheitenbestellung oder zum Verlustausgleich nicht nach, können wir – nach entsprechender Androhung, die mit dieser Aufforderung verbunden sein kann – Ihre offenen Positionen aus diesen Geschäften ganz oder teilweise glattstellen. Die Glattstellungsbefugnis besteht auch dann, wenn wir Sie nicht erreichen können. Sie sollten daher Vorkehrungen treffen, dass Sie für uns jederzeit erreichbar sind.
Zwischenzeitliche Gutschriften oder Belastungen bei laufenden Futures-Kontrakten
Gewinne oder Verluste aus der täglichen Bewertung von Futures vor der endgültigen Abwicklung oder Glattstellung dieser Geschäfte werden wir Ihrem Konto gutschreiben bzw. belasten. Über die gutgeschriebenen Gewinne können Sie nur mit unserer Zustimmung verfügen.
2.
Gültigkeit der Aufträge; Fristen
Ein ohne ausdrückliche Bestimmung der Gültigkeitsdauer erteilter Auftrag zum Abschluss von Geschäften an Terminbörsen gilt nur für den Tag der Auftragserteilung.
III.
Sofern Sie eine Option ausüben bzw. einen Future durch effektive Lieferung erfüllen bzw. erfüllt haben wollen, müssen Sie uns gegenüber diese Erklärung spätestens bis zu dem Ihnen von uns angegebenen Zeitpunkt abgeben. Wir sind nicht verpflichtet, Sie darüber hinaus nochmals auf den bevorstehenden Ablauf einer Option und Ihrer Erklärungsfrist aufmerksam zu machen.
Abwicklung von belieferbaren Futures-Kontrakten und Devisentermingeschäften
Bei Futures-Kontrakten, die durch Lieferung zu erfüllen sind, erwarten wir Ihre Weisung, ob die effektive Lieferung herbeigeführt werden soll. Haben Sie bis zu dem Ihnen hierzu bekanntgegebenen Zeitpunkt keine Weisung erteilt oder die für die Lieferung erforderlichen Wertpapiere oder Mittel nicht angeschafft, werden wir uns bemühen, den Futures-Kontrakt unverzüglich glattzustellen, um eine Abwicklung durch effektive Lieferung zu vermeiden.
IV.
Bei Devisentermingeschäften muss uns bis spätestens 12.00 Uhr des zweiten Bankarbeitstages vor Fälligkeit des Devisentermingeschäfts (maßgeblich ist der Handelsplatz Frankfurt a.M.) eine Nachricht darüber vorliegen, dass die von Ihnen anzuschaffende Währung (Euro oder Fremdwährung) am Fälligkeitstag wie vereinbart zur Verfügung stehen wird. Die Mitteilung ist entbehrlich, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt auf einem Ihrer Konten bei uns über ein entsprechendes Guthaben verfügen. Anderenfalls sind wir berechtigt, den erforderlichen Währungsbetrag interessewahrend an einem Devisenmarkt oder einem Freiverkehrsmarkt zu Ihren Lasten anzuschaffen bzw. zu verkaufen.
Vorrang des Rahmenvertrages für Finanztermingeschäfte und vergleichbarer Rahmenverträge
Die vorliegende Rahmenvereinbarung und die Sonderbedingungen für Termingeschäfte gelten nicht für solche Geschäfte, die unter Zugrundelegung des Rahmenvertrages für Finanztermingeschäfte oder eines anderen Rahmenvertrages abgeschlossen worden sind, der alle unter ihm dokumentierten Geschäfte zu einem einheitlichen Vertrag verbindet.
V.
Keine unternehmerische Tätigkeit
Sie bestätigen hiermit, dass Sie die Geschäfte nicht im Zusammenhang mit einer unternehmerischen Betätigung (d.h. einer gewerblicher Tätigkeit, eines landwirtschaftlichen Betriebs oder einer freiberuflichen Tätigkeit) abschließen.
VI.
Klassifizierung gemäß EMIR
Gemäß EMIR sind Gegenparteien in folgende 3 Kategorien zu klassifizieren. Bitte kreuzen Sie die für Sie zutreffende Kategorie an:
VI.
finanzielle Gegenparteien (Financial Counterparties – «FC»)
nichtfinanzielle Gegenparteien (Non-Financial Counterparties – «NFC»)
nichtfinanzielle Gegenparteien oberhalb der EMIR-Schwellenwerte («NFC+»)
Anlagen
Doppel dieses Schreibens
Sonderbedingungen Termingeschäfte
Broschüre «Basisinformationen über Termingeschäfte»
–
–
–
EMIR-Anhang zur «Rahmenvereinbarung zum Abschluss von Termingeschäften»
–
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EMIR-Anhang zur «Rahmenvereinbarung zum Abschluss von Termingeschäften»
(«Rahmenvereinbarung»)
Zweck und Gegenstand dieses Anhangs
Ergänzend zu den Bestimmungen der Rahmenvereinbarung vereinbaren die Parteien zur Erfüllung bestimmter, sich aus EMIR ergebenden Anforderungen die nachfolgenden Bestimmungen. Diese gelten nicht für Einzelabschlüsse, die unter die Clearing-Rahmenvereinbarung oder eine andere Vereinbarung über die Abwicklung von Einzelabschlüssen über eine zentrale Gegenpartei fallen.
 
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Anhangs sind:
«Clearingpflicht», die nach Artikel 4 Abs. 1 oder Artikel 10 Abs. 1 Buchstabe b) EMIR begründete Pflicht, bestimmte Einzelabschlüsse über eine gemäß Artikel 14 EMIR zugelassene oder gemäß Artikel 25 EMIR anerkannte zentrale Gegenpartei abwickeln zu lassen;
«EMIR» die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister;
«Ermittlungstag» der einem Übermittlungstag unmittelbar vorhergehende Geschäftstag;
«Ermittlungszeitpunkt» der Zeitpunkt des Geschäftsschlusses von Banken in Frankfurt am Main, jeweils am Ermittlungstag;
«Geschäftstag» jeder Tag, an dem die Banken an dem Finanzplatz Frankfurt für Geschäfte, einschließlich des Handels in Fremdwährungen und der Entgegennahme von Fremdwährungseinlagen, geöffnet sind (mit Ausnahme des Samstags und des Sonntags);
«Portfoliodaten» die Bedingungen, die für die Bewertung oder die Abwicklung eines Einzelabschlusses von Bedeutung sind; dazu können die Referenznummer, das Abschlussdatum, das Anfangsdatum, das Enddatum, der Bezugsbetrag, der Berechnungszeitraum, die Geschäftstagekonvention, die Art der Abwicklung, die Bezugsgrößen, und die Zahlungs- und Abwicklungstermine zählen;
«Portfoliodatenabgleichtag»
falls der Vertragspartner der Clearingpflicht unterliegt und zwischen den Parteien
mindestens 500 Einzelabschlüsse ausstehen, jeder Geschäftstag;
mehr als 50 und weniger als 500 Einzelabschlüsse ausstehen, der Dienstag einer jeden Woche und, falls dieser kein Geschäftstag ist, der unmittelbar folgende Geschäftstag;
50 oder weniger Einzelabschlüsse ausstehen, der erste Dienstag eines Quartals und, falls dieser kein Geschäftstag ist, der unmittelbar folgende Geschäftstag;
falls der Vertragspartner nicht der Clearingpflicht unterliegt und zwischen den Parteien
mehr als 100 Einzelabschlüsse ausstehen, der erste Dienstag eines Quartals und, falls dieser kein Geschäftstag ist, der unmittelbar folgende Geschäftstag;
100 oder weniger Einzelabschlüsse ausstehen, der erste Dienstag eines Jahres und, falls dieser kein Geschäftstag ist, der unmittelbar folgende Geschäftstag;
«Portfoliodatenübermittler» die Bank;
«Übermittlungstag» der einem Portfoliodatenabgleichtag unmittelbar vorhergehende Geschäftstag;
«Übermittlungszeitpunkt» der Zeitpunkt des Geschäftsschlusses von Banken in Frankfurt am Main, jeweils am Übermittlungstag;
«Verordnung Nr. 149/2013» die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 149/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der EMIR; und
«Wert» der am Ermittlungstag zum Ermittlungszeitpunkt auf Basis von aktuellen Marktpreisen, oder, soweit die Marktbedingungen eine Bewertung zu Marktpreisen nicht zulassen, auf Basis von Modellpreisen ermittelte Wert eines Einzelabschlusses.
 
Clearingstatus des Vertragspartners
Um die Anforderungen aus EMIR und der Verordnung Nr. 149/2013 zu erfüllen, ist es erforderlich festzustellen, ob der Vertragspartner der Clearingpflicht unterliegt oder nicht
1.
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3.
1)
(«Clearingstatus»). Die Feststellung des Clearingstatus erfolgt entweder durch Zusicherung des Vertragspartners oder mittels eines gesonderten Verfahrens.
Ändert sich der Clearingstatus, wird der Vertragspartner diese Änderung und seinen neuen Clearingstatus der Bank unverzüglich mitteilen.
Erfolgt die Feststellung des Clearingstatus in einem gesonderten Verfahren, und ändert sich der im Rahmen dieses Verfahrens festgestellte Clearingstatus, wird der Vertragspartner diese Änderung und seinen neuen Clearingstatus der Bank an die für diesen Fall benannte Stelle mitteilen.
Mitteilungen nach Absatz 2 und 3 erfolgen schriftlich oder durch Telefax oder in einer anderen mit der Bank vereinbarten Form.
 
Meldepflichten
Die Bank unterliegt der Meldepflicht gemäß Artikel 9 EMIR. Die Bank ist berechtigt, Dritte mit der Ausführung der Meldung zu beauftragen. Die Bank haftet nur für die sorgfältige Auswahl des beauftragten Dritten. Die Bank wird dem Vertragspartner bei Leistungsstörungen die Ansprüche gegen den beauftragten Dritten abtreten.
Unterliegt der Vertragspartner ebenfalls der Meldepflicht gemäß Artikel 9 EMIR gilt Absatz 1 Satz 2 bis 4 entsprechend. Wünscht der Vertragspartner die Meldung an die Bank zu delegieren, bedarf es hierzu einer gesonderten Vereinbarung mit der Bank.
Die Parteien verpflichten sich, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit die jeweils andere Partei ihrer Meldepflicht nachkommen kann.
 
Rechtzeitige Bestätigung
Die Parteien stellen jeweils sicher, dass jeder Einzelabschluss spätestens bis zum Ende des in Artikel 12 der Verordnung Nr. 149/2013 benannten Tages bestätigt wird.
 
Abgleich der Portfoliodaten
Für die Zwecke des nach Artikel 13 der Verordnung Nr. 149/2013 erforderlichen Abgleichs von Portfoliodaten wird der Portfoliodatenübermittler der anderen Partei an jedem Übermittlungstag spätestens bis zum Übermittlungszeitpunkt die Portfoliodaten und, sofern der Portfoliodatenübermittler gemäß Artikel 11 Abs. 2 EMIR zur Ermittlung des Wertes verpflichtet ist, den Wert des Einzelabschlusses übermitteln. Die andere Partei wird die ihr übermittelten Daten mit den eigenen Daten abgleichen.
Jede Partei ist berechtigt, Dritte mit der Vornahme der nach Absatz 1 erforderlichen Handlungen zu beauftragen; Nr. 4 Abs. 1 Satz 3 und 4 gelten entsprechend. Macht eine Partei hiervon Gebrauch, ist der Portfoliodatenübermittler verpflichtet und berechtigt, die in Absatz 1 genannten Daten unmittelbar an den Dritten zu übermitteln. Hat die andere Partei Zweifel an der Zuverlässigkeit oder der erforderlichen Qualifikation des Dritten oder ist die Einschaltung des Dritten für die andere Partei mit unzumutbarem Aufwand verbunden oder kann die andere Partei ein anderes berechtigtes Interesses geltend machen, kann sie der Übermittlung der in Absatz 1 genannten Daten an den Dritten widersprechen.
Stellt eine Partei fest, dass einzelne Portfoliodaten nicht miteinander übereinstimmen oder will sie einem nach Absatz 1 übermittelten Wert widersprechen, wird sie dies der anderen Partei unter Angabe der abweichenden Daten unverzüglich mitteilen.
Die Parteien werden versuchen, innerhalb von fünf Geschäftstagen nach Zugang der Mitteilung die Unstimmigkeit einvernehmlich beizulegen. Dazu werden die Parteien nach ihrer Auffassung geeignete parteiinterne Maßnahmen ergreifen sowie in gemeinsamem Austausch mit der anderen Partei Klärungsversuche unternehmen. Jede Partei ist zur Mitwirkung an der Aufklärung und gegebenenfalls zur Überlassung von zur
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4) 
Klärung dienlichen Informationen verpflichtet. Die Parteien verpflichten sich, angemessene Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass diese als vertraulich geltenden Informationen ohne Einwilligung der anderen Partei keinem Dritten zugänglich gemacht werden. Hiervon ausgenommen sind Dritte, denen gegenüber eine Partei zur Auskunft aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, hoheitlicher Auskunftsersuchen, Weisungen oder Anordnungen von Gerichten, Aufsichtsbehörden oder vergleichbarer Einrichtungen verpflichtet ist oder Dritte, die den Zugang zu den vertraulichen Informationen und ihrer Auswertung im Rahmen dieses Anhangs im Zusammenhang mit dem Klärungsversuch benötigen, sofern sie von der jeweiligen Partei auf die Vertraulichkeit der Informationen sowie auf die Zwecke, für die die vertraulichen Informationen genutzt werden dürfen, hingewiesen wurden.
 
Streitbeilegungsverfahren
Kann eine Unstimmigkeit nicht innerhalb der in Nr. 6 Abs. 4 genannten Frist beigelegt werden, gelten die nachfolgenden Absätze 2 und 3.
Im Fall einer die Bewertung betreffenden Unstimmigkeit erfolgt eine Neubewertung des betreffenden Einzelabschlusses. Die Neubewertung erfolgt für Einzelabschlüsse auf der Grundlage des arithmetischen Mittels von Quotierungen für entsprechende Geschäfte und auf der Grundlage von Geldkursen. Die Quotierungen und Geldkurse holt die Bank an dem auf den Ablauf der Frist nach Nr. 6 Abs. 4 folgenden Geschäftstag jeweils von vier Referenzbanken ein, von denen jede Partei zwei benannt hat. Sie teilt der anderen Partei das Ergebnis am gleichen Tag
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1)
 
 
2)
 
bis spätestens 16.00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) per Telefax, E-Mail oder in ähnlicher Form mit.
Im Fall einer nicht die Bewertung betreffenden Unstimmigkeit werden die Parteien diesen Einzelabschluss einem für die Streitbeilegung vorgesehenen internen Eskalationsprozess zuführen.
Haben die Parteien einen Besicherungsanhang vereinbart und ist eine Partei mit den Feststellungen der Berechnungsstelle nicht einverstanden, gelten die Regelungen des Besicherungsanhangs.
 
Zustimmung zu Meldungen nach Artikel 9 EMIR bei Vertragspartnern aus Drittstaaten
Ist der Vertragspartner nicht in der Europäischen Union ansässig, gilt folgendes: Die Parteien stimmen hiermit der Übermittlung von Informationen in dem Umfang zu, wie er erforderlich ist, um die Meldepflicht nach Artikel 9 EMIR zu erfüllen. Die Übermittlung von Informationen beinhaltet die Offenlegung von Daten des Einzelabschlusses, einschließlich der Portfoliodaten, des für den Einzelabschluss ermittelten Wertes, der für den Einzelabschluss gestellten Sicherheiten und der Identität der Parteien. Die Offenlegung erfolgt gegenüber einem Transaktionsregister oder, falls ein solches nicht verfügbar ist, der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) oder, sofern die Parteien die Ausführung der Meldung gemäß Nr. 4 Abs. 1 oder 2 an einen Dritten delegiert haben, diesem Dritten. Das Transaktionsregister oder die ESMA wird die Informationen nationalen Aufsichtsbehörden zur Verfügung stellen, zu denen auch Aufsichtsbehörden in Drittstaaten gehören, deren Recht nicht notwendigerweise einen im Vergleich zu Deutschland gleichwertigen Schutz personenbezogener Daten bietet. Soweit einschlägig, befreien sich die Parteien im vorstehend genannten Umfang auch vom Bankgeheimnis.
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